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Allgemeinverfügung
des Kreises Rendsburg-Eckernförde

über die Aufhebung der Allgemeinverfügung des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
über die Anordnung zur Absonderung (Isolation oder Quarantäne) wegen einer 

Infektion durch das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) oder der Einstufung als 
Person mit engem Kontakt in einer geeigneten Häuslichkeit

1. Die „Allgemeinverfügung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Anordnung 
zur Absonderung (Isolation oder Quarantäne) wegen einer Infektion durch das 
neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) oder der Einstufung als Person mit engem 
Kontakt in einer geeigneten Häuslichkeit “ vom 03.05.2021 wird aufgehoben.

2. Die Anordnung ist gemäß § 28 Absatz 3 i.V.m. § 16 Absatz 8 IfSG sofort 
vollziehbar.

3. Die Anordnung tritt sofort in Kraft.

Begründung

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes 
Schleswig-Holstein hat mit Erlass vom 14.05.2021 mitgeteilt, dass die Allgemeinverfügung 
über die Anordnung zur Absonderung (Isolation oder Quarantäne) wegen einer Infektion 
durch das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) oder der Einstufung als enge 
Kontaktperson in einer geeigneten Häuslichkeit vom 30.04.2021, die am 03.05.2021 in 
Kraft trat, aufzuheben ist.

Dienstgebäude: 
Kaiserstraße 8 
24768 Rendsburg 
Telefon: +49 4331 202-0 
Telefax: +49 4331 202-295
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Konten der Kreiskasse:
Förde Sparkasse
IBAN DE38 2105 0170 0000 1440 06; BIG NOLADE21KIE 
Sparkasse Mittelholstein
IBAN DE69 2145 0000 0000 0018 30; BIC NOLADE21RDB
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift 
beim Kreis Rendsburg-Eckernförde, Der Landrat, Fachdienst Gesundheitsdienste, 
Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg einzulegen.

Ist eine anwaltliche Vertretung involviert oder erfolgt die elektronische Einlegung des 
Widerspruchs durch eine Behörde, kann sie über das besondere elektronische 
Anwaltspostfach bzw. Behördenpostfach an das besondere elektronische 
Behördenpostfach des Kreises Rendsburg-Eckernförde erfolgen.

Ein Widerspruch per E-Mail ist nicht zulässig. Bürgerinnen können an das besondere 
elektronische Behördenpostfach des Kreises Rendsburg-Eckernförde nur fristwahrend 
Widerspruch einlegen, wenn diese ein EGVP-Konto (OSCI-Konto) besitzen und zusätzlich 
eine qualifizierte elektronische Signatur verwenden.

Im Aufträge


